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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Hat der Schi+er ohne besonderen Auftrag für Rechnung des Reeders aus eigenen Mitteln Vorschüsse geleistet oder

sich persönlich verp/ichtet, so stehen ihm gegen den Reeder wegen des Ersatzes keine größeren Rechte als einem

Dritten zu.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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